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Norm

ZustG §17 Abs3

ZustG §24a Z1

1. ZustG § 17 heute

2. ZustG § 17 gültig ab 01.01.2008 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 5/2008

3. ZustG § 17 gültig von 01.03.1983 bis 31.12.2007

1. ZustG § 24a heute

2. ZustG § 24a gültig ab 01.01.2008 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 5/2008

Rechtssatz

Erhält der Empfänger das hinterlegte Zustellstück vor Beginn der Abholfrist ausgefolgt, ist die Zustellung damit

wirksam. Das Zustellstück wird ihm nämlich bei der Geschäftsstelle des Zustelldienstes, also gemäß § 24a Z1 ZustG am

Ort des Antre;ens, mangelfrei zugestellt; einer Heilung nach § 7 ZustG bedarf es nicht.Erhält der Empfänger das

hinterlegte Zustellstück vor Beginn der Abholfrist ausgefolgt, ist die Zustellung damit wirksam. Das Zustellstück wird

ihm nämlich bei der Geschäftsstelle des Zustelldienstes, also gemäß Paragraph 24 a, Z1 ZustG am Ort des Antre;ens,

mangelfrei zugestellt; einer Heilung nach Paragraph 7, ZustG bedarf es nicht.
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vgl; Beisatz: hier: Mit Ausführungen zur gleichen Zielvorstellung des Gesetzgebers hinsichtlich des

Zustellzeitpunkts bei elektronischer Zustellung gemäß § 35 Abs 5 ZustG sowie Differenzierung zur Zustellung im

ERV gemäß § 89d Abs 2 GOG. (T1)
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